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VORLAGE 

 
Gremium Status Datum 

Ortsgemeinderat Dornholzhausen öffentlich 21.09.2021 

 
 

 
Bauantrag für ein Vorhaben in Dornholzhausen, In den Neugärten 8 
Antrag auf Abweichung der maximalen zulässigen Höhe der Einfriedung 
 
 
Hinweis:  

 
Auf die Bestimmungen des § 22 Gemeindeordnung (GemO) über Ausschließungsgründe wird hingewiesen. Alle Beteiligten 
werden gebeten, (gegebenenfalls) vorliegende Ausschließungsgründe mitzuteilen. 

 
Sachverhalt: 
 
Es wird Bezug genommen auf die Vorlage 8 DS 16 / 0049 vom 10.11.2020 und die 
Beratung in der Sitzung des Ortsgemeinderates vom 19.11.2020. 
 
Auf dem Grundstück „In den Neugärten 8“ ist zur Schaffung eines ebenen Geländes 
die Auffüllung mit Bodenmaterial geplant. Zur Sicherung der Erdauffüllung soll entlang 
der Grundstücksgrenze eine Stützmauer gesetzt werden. Die Höhe der Stützmauer 
beträgt an der tiefsten Grundstücksseite ca. 1,27 m bis 1,75 m. Gemäß 
Landesbauordnung sind nach § 62 Stützmauern und Einfriedungen bis 2,00 m Höhe 
genehmigungsfrei und können gemäß § 8 ohne Grenzabstand errichtet werden. Vom 
Bauherrn ist auf der Stützmauer noch ein 0,90 m hohes Geländer als Absturzsicherung 
vorgesehen. Somit überschreitet die Gesamtkonstruktion aus Stützmauer und 
Geländer die Höhe von 2,00m. Vom Bauherrn wurde daher ein entsprechender Antrag 
auf Abweichung nachgereicht. 
 
Das Vorhaben liegt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, so dass sich die 
Zulässigkeit nach § 30 Baugesetzbuch (BauGB) ergibt. Von den Festsetzungen des 
Bebauungsplans kann befreit werden, wenn die Grundzüge der Planung nicht berührt 
werden und die Abweichung städtebaulich vertretbar ist und wenn die Abweichung 
auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen 
vereinbar ist. Die zulässige Höhe von 2,00 m wird durch die Kombination von 
Stützmauer und Geländer überschritten. Da bei dem Geländer von einer offenen 
Stegzaun-Konstruktion auszugehen ist, ist eine geringere Einwirkung auf die 
Nachbargrundstücke im Vergleich zu einer geschlossenen Stützwandkonstruktion 
auszugehen. 
 



Über die Zulässigkeit von Vorhaben entscheidet die Bauaufsichtsbehörde 
(Kreisverwaltung) im Einvernehmen mit der Ortsgemeinde. Gemäß § 36 BauGB gilt 
das Einvernehmen der Ortsgemeinde Dornholzhausen als erteilt, wenn nicht bis zum 
29 September 2021 widersprochen wird. 
 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Von Seiten der Ortsgemeinde Dornholzhausen wird das Einvernehmen gemäß § 36 
BauGB zu der beantragten Abweichung der zulässigen Höhe der Einfriedung auf 
dem Grundstück „In den Neugärten 8“ hergestellt. 
 

 
 
 
Uwe Bruchhäuser 
Bürgermeister 
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